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Sabıne Demel

urc solches Handen hast du derln Olk
gelehrt, dass der erecnte menschenfreundlich
seın MUSS  44 (Weılsh
ZU eınem Kırchenrecht nahe DE den Menschen

v Das rchenrecht ıst nıcht gerade jener Bereich, der 1M erdac. Ste.
ahe bei den Menschen seln. Im Gegenteil wiıird In der Öffentlichkeit
als fern von den Menschen wahrgenommen. AÄus der Perspektive derjeni-
SCH, die rchenrecht betreiben, stellt sıch das anders dar. Schliefslich be-
darf CS gewIlsser Regeln, das Zusammenleben In Gemeinschaft e_

möglichen. Regelverstöfße mussen ZWarLr geahnde werden, zielen aber 1M
Kirchenrecht weniger auf Bestrafung als auf Einsicht un Besserung der
Regelverletzenden un erinnern die Verantwortung gegenüber siıch un
der Gemeinschaft Wird das rchenrecht zudem VOLr dem Hintergrund von

Liebe un Barmherzigkeit angewandt, SOTSSamn den Einzelfall abwägend,
annn CS nıicht anders als ahe eım Menschen seln. (Redaktion)

Nahe-bei-den-Menschen-Sein ohne KIr-DIe sich VO  b Berufs mıt Kirchen-
recht beschäftigen, sind In der ege. cdlavon chenrecht nicht geht und für Cie anderen
überzeugt, Cdlass C4 ahe beim Menschen Kirchenrecht geradezu Clas (egenmitte Ist,
ist, Ja dass CS für Clas Menschsein ahe beim Menschen Se1IN können?
erlässlich ist. S1e werden nicht müde, Cla- Als Kirchenrechtlerin ist mıt CAle-
rauf hinzuweisen, Class Recht eine Uridee SCIT Frage Sahz schön herausgefordert. Denn
der Menschheit Ist, Cdlass jede (Jemeln- manchmal trifit C4 schlichtweg und Ian

schaft eine Rechtsordnung braucht, rag sich, Warumnl der kirchliche (esetzge-
überhaupt (über-)lebensfähig sEe1IN, dass ber SeEINeE Rechtsnormen nicht näher
Recht für Frieden und Freiheit och Menschen und SseInNem Leben gestaltet hat.
für alle anderen, Cie nicht ZUFK un der Aber manchmal reibt sich auch Cle Au-
Kirchenrechtstreibenden gehören, gilt al- sCcmH und wundert sich, WIE jeman AaU$s dem
les, Was mıt Kirchenrecht tun hat, MEe1S- Brustton der Überzeugung behauptet, Class
tens gerade nicht als ahe beim Menschen. Cdieses und Jenes fernab ZUFK ähe des Men-
Es gilt als lebensfern, Ja SOSar lebensfeind- schen leider kirchenrechtlich festge-
lich, also als es andere als nah bel den legt Sel, Was aber Sarl nicht zutri(it. Und
Menschen und ihren Bedürfnissen. Im (Je- häufigsten ist Ian infach daruüber VCI-

enteil: Es wird als e1in abstraktes Prinzıp dutzt, WIE mıt Rechtsbestimmungen arglu-
empfunden, Clas ohne Rücksicht auf den mentlier wird, WIE ein bestimmtes edan-
konkreten Menschen durchgesetzt WIrcl. kengebäude ahe beim Menschen oder

oran ijeg dlas, Class Clas Recht In der auch fernab VO  u iıhm konstruiert wird und
Kirche polarisiert® Dass für Cie einen ein dann gleichsam 1M Nachhinein und ohne
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Sabine Demel

„Durch solches Handeln hast du dein Volk  
gelehrt, dass der Gerechte menschenfreundlich 
sein muss“ (Weish 12,19)
Zu einem Kirchenrecht nahe bei den Menschen

◆ Das Kirchenrecht ist nicht gerade jener Bereich, der im Verdacht steht, 
nahe bei den Menschen zu sein. Im Gegenteil wird es in der Öffentlichkeit 
als fern von den Menschen wahrgenommen. Aus der Perspektive derjeni-
gen, die Kirchenrecht betreiben, stellt sich das anders dar. Schließlich be-
darf es gewisser Regeln, um das Zusammenleben in Gemeinschaft zu er-
möglichen. Regelverstöße müssen zwar geahndet werden, zielen aber im 
Kirchenrecht weniger auf Bestrafung als auf Einsicht und Besserung der 
Regelverletzenden und erinnern an die Verantwortung gegenüber sich und 
der Gemeinschaft. Wird das Kirchenrecht zudem vor dem Hintergrund von 
Liebe und Barmherzigkeit angewandt, sorgsam den Einzelfall abwägend, 
kann es nicht anders als nahe beim Menschen sein. (Redaktion)

Die sich von Berufs wegen mit Kirchen-
recht beschäftigen, sind in der Regel davon 
überzeugt, dass es nahe beim Menschen 
ist, ja dass es sogar für das Menschsein un-
erlässlich ist. Sie werden nicht müde, da-
rauf hinzuweisen, dass Recht eine Uridee 
der Menschheit ist, dass jede Gemein-
schaft eine Rechtsordnung braucht, um 
überhaupt (über-)lebensfähig zu sein, dass 
Recht für Frieden und Freiheit sorgt. Doch 
für alle anderen, die nicht zur Zunft der 
Kirchenrechtstreibenden gehören, gilt al-
les, was mit Kirchenrecht zu tun hat, meis-
tens gerade nicht als nahe beim Menschen. 
Es gilt als lebensfern, ja sogar lebensfeind-
lich, also als alles andere als nah bei den 
Menschen und ihren Bedürfnissen. Im Ge-
genteil: Es wird als ein abstraktes Prinzip 
empfunden, das ohne Rücksicht auf den 
konkreten Menschen durchgesetzt wird.

Woran liegt das, dass das Recht in der 
Kirche so polarisiert? Dass für die einen ein 

Nahe-bei-den-Menschen-Sein ohne Kir-
chenrecht nicht geht und für die anderen 
Kirchenrecht geradezu das Gegenmittel ist, 
um nahe beim Menschen sein zu können?

Als Kirchenrechtlerin ist man mit die-
ser Frage ganz schön herausgefordert. Denn 
manchmal trifft es schlichtweg zu, und man 
fragt sich, warum der kirchliche Gesetzge-
ber seine Rechtsnormen nicht näher am 
Menschen und seinem Leben gestaltet hat. 
Aber manchmal reibt man sich auch die Au-
gen und wundert sich, wie jemand aus dem 
Brustton der Überzeugung behauptet, dass 
dieses und jenes fernab zur Nähe des Men-
schen – leider – kirchenrechtlich so festge-
legt sei, was aber so gar nicht zutrifft. Und 
am häufigsten ist man einfach darüber ver-
dutzt, wie mit Rechtsbestimmungen argu-
mentiert wird, wie ein bestimmtes Gedan-
kengebäude nahe beim Menschen oder 
auch fernab von ihm konstruiert wird und 
dann – gleichsam im Nachhinein und ohne 
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kritische Auseinandersetzung Cie Cdafür och C4 gibt auch eine andere Bel-
passenden Rechtsnormen als Legitimatl- spielliste VO  b Reaktionen der katholi-
onsgrundlage esucht werden. schen Kirche auf Verfehlungen In ihren e1-

Vorausgesetzt, Liebe und Barmherzig- Reihen: Da schikaniert e1in Religi-
onslehrer nachweisbar immer wleder S@1-keit sind Cie Cdichtesten Ausdrucksgestal-

ten des Nahe-beim-Menschen-Sein, dann Schülerinnen, aber aufßer einer Ermahr-
sehe ich Cie entscheidende Ursache für Cie NUuNg, Cles künftig unterlassen, PaS-
beschriebenen Diskrepanzen nicht In dem, SIer augenscheinlich nichts. ıne tadtbe-
Was Kirchenrecht VO  b SseiINer dee und VO  b kannte Bordellbesitzerin geht jeden SOnn-
seInem Grundansatz her ist, sondern In Lag Sahnz selbstverständlic. ZUFK Kommunıl-
der Art und e1ISsSE, WwIe mıt iıhm UMSCHAIN- ohne Class das VO  u Selten der kirchli-
SCH WwIrcl. Das gilt CS 1M Folgenden näher chen Autorität unterbunden WwIrcl. 1N1S-

erläutern. ranten beschweren sich, Class S1E wleder-
holt VO  b ihrem Pfiarrer In seltsamer Wel-
SC berührt werden, und dennoch bleibt der
Pfarrer weiterhin 1M Amt. Bel olchen VOoOr-ec als notwendiger Schutz

der ı1e un Barmherzigkeıt fällen tauchen dann Cie eNtgegeNgE-
etizten Fragen auf: Muss hier nicht

DIe katholische Kirche versteht sich als eine werden? ann IHNan Clas infach
GGemeinschaft der Liebe und Barmherzig- weiterlaufen lassen? Muss nicht auch In
keit. och WIE diesem elDsTIver- der Kirche als Gemeinschaft der Liebe und
ständnis, Class 7, B einem Religionsleh- Barmherzigkeit Verfehlungen VOÖI -

Ter VOoO  b der katholischen Schule ekündigt werden, weil S1€ bald keine
wird, 1Ur weil sich scheiden lassen hat, Gemeinschaft der Liebe und Barmherzig-

keit mehr ist, sondern eine Gemeinschaft,eine CU«C Liebe gefunden und ein zweltes
Mal geheiratet hat? Ist Clas der mıt In der IHNan die Liebe und Barmherzig-
Menschen einer Kirche der Liebe? Oder keit ach ust und aune mıt Füßen tre-
WIE ist Cie Exkommunikation, Cle höchste ten kann?
Kirchenstrafe, dafür, Class eINIgE Frauen sich amı steht 1U Cie Frage 1M Raum,

Cle Rechtsordnung Priesterinnen WwI1Ie Cie katholische Kirche ihrem AÄn-
weihen lassen, mıt dem nspruc. der LIe- spruch, eine Gemeinschaft der SEeIDSTIO-
be und Barmherzigkeit vereinbar?® (janz SCI1 Liebe und Barmherzigkeit se1IN,
schweigen davon, Class einer schwangeren ehesten erecht werden kann: mıt Ooder
Frau, Cie sich nicht anders AaUs ihrer Not ohne rechtliche Mafßnahmen alle,
befreien weifß, als ihr ungeborenes Kind ab- Cie Cie Liebe verstoßen?

ıne (Gjemeinsc. ebt wesentlichzutreiben, VO  u der katholischen Kirche Cle
Exkommunikation angedroht WIrCL. Ist Clas VO freien Impuls der Liebe und arm-
nicht eine Bankrotterklärung für Cie Barm- herzigkeit ihrer Glieder. S1e ebt aber eben-

wesentlich VO  b der Verbindlichkeit be-herzigkeit In der katholischen Kirche? annn
eine GGemeinschaft der Liebe und Barmhbher- SUimmMTter Verhaltensnormen, deren
zigkeit auf Verfehlungen ihrer Glieder Einhalten jedes (emeinschaftsglied VCI-

reagleren® Musste S1Ee nicht vielmehr Cdlesen pflichte ist und deren Nichteinhalten VO  b

Menschen nachgehen, ihnen beistehen und der Gemeinschaft geahnde werden kann.
vergeben, S1E blofßßzustellen, isolieren Denn das, Was Cie besondere Stärke der
und bestrafen? Liebe und Barmherzigkeit ist, ist zugleic.
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kritische Auseinandersetzung – die dafür 
passenden Rechtsnormen als Legitimati-
onsgrundlage gesucht werden.

Vorausgesetzt, Liebe und Barmherzig-
keit sind die dichtesten Ausdrucksgestal-
ten des Nahe-beim-Menschen-Sein, dann 
sehe ich die entscheidende Ursache für die 
beschriebenen Diskrepanzen nicht in dem, 
was Kirchenrecht von seiner Idee und von 
seinem Grundansatz her ist, sondern in 
der Art und Weise, wie mit ihm umgegan-
gen wird. Das gilt es im Folgenden näher 
zu erläutern.

1	 Recht als notwendiger Schutz 
der Liebe und Barmherzigkeit

Die katholische Kirche versteht sich als eine 
Gemeinschaft der Liebe und Barmherzig-
keit. Doch wie passt zu diesem Selbstver-
ständnis, dass z. B. einem Religionsleh-
rer von der katholischen Schule gekündigt 
wird, nur weil er sich scheiden lassen hat, 
eine neue Liebe gefunden und ein zweites 
Mal geheiratet hat? Ist das der Umgang mit 
Menschen in einer Kirche der Liebe? Oder 
wie ist die Exkommunikation, die höchste 
Kirchenstrafe, dafür, dass einige Frauen sich 
gegen die Rechtsordnung zu Priesterinnen 
weihen lassen, mit dem Anspruch der Lie-
be und Barmherzigkeit vereinbar? Ganz zu 
schweigen davon, dass einer schwangeren 
Frau, die sich nicht anders aus ihrer Not zu 
befreien weiß, als ihr ungeborenes Kind ab-
zutreiben, von der katholischen Kirche die 
Exkommunikation angedroht wird. Ist das 
nicht eine Bankrotterklärung für die Barm-
herzigkeit in der katholischen Kirche? Kann 
eine Gemeinschaft der Liebe und Barmher-
zigkeit so auf Verfehlungen ihrer Glieder 
reagieren? Müsste sie nicht vielmehr diesen 
Menschen nachgehen, ihnen beistehen und 
vergeben, statt sie bloßzustellen, zu isolieren 
und zu bestrafen?

Doch es gibt auch eine andere Bei-
spielliste von Reaktionen der katholi-
schen Kirche auf Verfehlungen in ihren ei-
genen Reihen: Da schikaniert ein Religi-
onslehrer nachweisbar immer wieder sei-
ne Schülerinnen, aber außer einer Ermah-
nung, dies künftig zu unterlassen, pas-
siert augenscheinlich nichts. Eine stadtbe-
kannte Bordellbesitzerin geht jeden Sonn-
tag ganz selbstverständlich zur Kommuni-
on, ohne dass das von Seiten der kirchli-
chen Autorität unterbunden wird. Minis-
tranten beschweren sich, dass sie wieder-
holt von ihrem Pfarrer in seltsamer Wei-
se berührt werden, und dennoch bleibt der 
Pfarrer weiterhin im Amt. Bei solchen Vor-
fällen tauchen dann genau die entgegenge-
setzten Fragen auf: Muss hier nicht etwas 
getan werden? Kann man das einfach so 
weiterlaufen lassen? Muss nicht auch in 
der Kirche als Gemeinschaft der Liebe und 
Barmherzigkeit gegen Verfehlungen vor-
gegangen werden, weil sie sonst bald keine 
Gemeinschaft der Liebe und Barmherzig-
keit mehr ist, sondern eine Gemeinschaft, 
in der man die Liebe und Barmherzig-
keit nach Lust und Laune mit Füßen tre-
ten kann?

Damit steht nun die Frage im Raum, 
wie die katholische Kirche ihrem An-
spruch, eine Gemeinschaft der selbstlo-
sen Liebe und Barmherzigkeit zu sein, am 
ehesten gerecht werden kann: mit oder 
ohne rechtliche Maßnahmen gegen alle, 
die gegen die Liebe verstoßen?

Eine Gemeinschaft lebt wesentlich 
vom freien Impuls der Liebe und Barm-
herzigkeit ihrer Glieder. Sie lebt aber eben-
so wesentlich von der Verbindlichkeit be-
stimmter Verhaltensnormen, zu deren 
Einhalten jedes Gemeinschaftsglied ver-
pflichtet ist und deren Nichteinhalten von 
der Gemeinschaft geahndet werden kann. 
Denn das, was die besondere Stärke der 
Liebe und Barmherzigkeit ist, ist zugleich 
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Weiterführende Lıteratur.
aber eingeklagt werden. olglic kann mıt

der Liebe und Barmherzigkeit aufge-Sabine Demel, Das Recht 1e WwI1Ie Wasser.
Wle funktioniert und WE NUuLZz Kirchen- zeigt werden, WwI1Ie e1in > gedeihliches

und evangeliumsgemäfßes SOWI1E laubwür-recht, Regensburg 2017 DIe Eigenart des
Kirchenrechts wird erläutert und zentra- iges Miteinander aussieht, aber garantiert

werden kann CS nicht.le Fragen eiInNnes Rechtsverständnisses ahe Um Clas Mindestma{fß eiINnes gedeih-bei den Menschen und ihrem Leben WEI -

den behandelt Wle ist Clas Verhältnis ZWI1-
lichen und dem Nspruc. des Evangeli-
105208  CN SOWI1eE der Liebe und Barmherzigkeitschen Kirchenrecht und (Jewlssen® Wle ist

die Beziehung zwischen melınem Glauben entsprechenden Miteinanders In einer (Je-
meinschaft sicherzustellen, ist der Einsatz

und dem Recht der Kirche verstehen?
Wle steht C4 Machtkontrolle und ele1l-

VO  b allgemeinverpflichtenden Regeln NOT-

wendig, VO  b Regeln also, Cie für alle (Je-
igung? Was ist den Dauerbrennern Lal- meinschaftsglieder verpflichtend sind, undWiederheirat ach ziviler Scheidung ZWaar sehr verpflichtend, Class deren
und Eucharistiegemeinschaft AaUS$S echtli- Einhalten mıt S0OS. „Zwangsmafsnahmencher 1C. sagen‘
Richard Puzd, DIe diakonische Funktion durchgesetzt werden kann.

Allgemein verpflichtende Regeln und
des Kirchenrechts In der ( omMMUunI10, In
efer Boekhaolt / Tlona Riedel-Spangenberger Zwangsmafsnahmen sind aber keine MiIt-

tel der Liebe, sondern Mittel des Rechts,(Hg.) uslıt1a el modestlia. Festschrift
OCcha, München 1998, 13—-24 Es werden

mM1ıtunter des Strafrechts Der E1IN-
Ssatz VO  b Recht ist SOZUSaSCH clas letzte MiIt-

Krıterlien entwickelt, WwIe Kirchenrecht aUsS- tel, womıt eine Gemeinschaft ihre rundle-gelegt und angewendet werden INUSS, Cdlass genden (,uter und erte und Cdamıt letzt-
CS SseINe Funktion als 1enst für den Men- ich sich selbst VOTL willkürlicher issach-schen eriullen kann.
Wilhelm ReeSs,; Kirchenrecht Wegwelsung Lung und (allmählicher) Zerstörung schüt-

Z kann.
ZUFK ewigen Glückseligkeit? Zur Bedeutung
rec  1Icher Oormen für clas eil des Men-
schen und der Kirche, In Thomas Kırchliche trafen als Aäußerstes1KOLAUS Wandinger (Hg.) Wenn es AaUS$S Schutzmittel un Appell dıe
ist chrısiliıche ollnung angesichts VO  b GesinnNUNGgTod und eltende orträge der unften
Innsbrucker Theologischen Sommertage Das allerletzte Mittel einer (Gjemeinsc.
2004, Wıen 2005, 1 11— 146 DIe rec  1Ichen
Bestimmungen werden In Beziehung SC

ihrer eigenen ExIistenz willen ist der
Einsatz eiINes Sahnz bestimmten Rechtsmit-

dem nspruch, Class clas eil der
Seelen als oberstes (jJesetz In der katholi- tels der Strafe Wer straft, fügt der bestraf-

ten Person ıIn begrenzter e1se e1in belschen Kirche gilt. Miıt dieser alsnahme werden Zwel
1ele verfolgt: Zum einen soll der Urc.
Clas Fehlverhalten entstandene und sich

auch ihre entscheidende Schwäche: Cie welter ausbreitende chaden für Clas Wohl
Freiwilligkeit. DIe Haltung der Liebe und der Gemeinschaft abgebaut und ZU.

Barmherzigkeit kann 1Ur postuliert, nicht deren Cie Bekehrung und Cie Wiederein-
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auch ihre entscheidende Schwäche: die 
Freiwilligkeit. Die Haltung der Liebe und 
Barmherzigkeit kann nur postuliert, nicht 

aber eingeklagt werden. Folglich kann mit 
Hilfe der Liebe und Barmherzigkeit aufge-
zeigt werden, wie ein gutes, gedeihliches 
und evangeliumsgemäßes sowie glaubwür-
diges Miteinander aussieht, aber garantiert 
werden kann es nicht.

Um das Mindestmaß eines gedeih-
lichen und dem Anspruch des Evangeli-
ums sowie der Liebe und Barmherzigkeit 
entsprechenden Miteinanders in einer Ge-
meinschaft sicherzustellen, ist der Einsatz 
von allgemeinverpflichtenden Regeln not-
wendig, von Regeln also, die für alle Ge-
meinschaftsglieder verpflichtend sind, und  
zwar so sehr verpflichtend, dass deren 
Einhalten mit sog. „Zwangsmaßnahmen“ 
durchgesetzt werden kann.

Allgemein verpflichtende Regeln und 
Zwangsmaßnahmen sind aber keine Mit-
tel der Liebe, sondern Mittel des Rechts, 
mitunter sogar des Strafrechts. Der Ein-
satz von Recht ist sozusagen das letzte Mit-
tel, womit eine Gemeinschaft ihre grundle-
genden Güter und Werte – und damit letzt-
lich sich selbst – vor willkürlicher Missach-
tung und (allmählicher) Zerstörung schüt-
zen kann.

2	 Kirchliche Strafen als äußerstes 
Schutzmittel und Appell an die 
Gesinnung

Das allerletzte Mittel einer Gemeinschaft 
um ihrer eigenen Existenz willen ist der 
Einsatz eines ganz bestimmten Rechtsmit-
tels: der Strafe. Wer straft, fügt der bestraf-
ten Person in begrenzter Weise ein Übel 
zu. Mit dieser Maßnahme werden zwei 
Ziele verfolgt: Zum einen soll der durch 
das Fehlverhalten entstandene und sich 
weiter ausbreitende Schaden für das Wohl 
der Gemeinschaft abgebaut und zum an-
deren die Bekehrung und die Wiederein-
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Weiterführende Literatur:
Sabine Demel, Das Recht fließe wie Wasser. 
Wie funktioniert und wem nützt Kirchen-
recht, Regensburg 2017. Die Eigenart des 
Kirchenrechts wird erläutert und zentra-
le Fragen eines Rechtsverständnisses nahe 
bei den Menschen und ihrem Leben wer-
den behandelt: Wie ist das Verhältnis zwi-
schen Kirchenrecht und Gewissen? Wie ist 
die Beziehung zwischen meinem Glauben 
und dem Recht der Kirche zu verstehen? 
Wie steht es um Machtkontrolle und Betei-
ligung? Was ist zu den Dauerbrennern Lai-
en, Wiederheirat nach ziviler Scheidung 
und Eucharistiegemeinschaft aus rechtli-
cher Sicht zu sagen?
Richard Puza, Die diakonische Funktion 
des Kirchenrechts in der Communio, in: 
Peter Boekholt / Ilona Riedel-Spangenberger  
(Hg.), Iustitia et modestia. Festschrift H. 
Socha, München 1998, 13–24. Es werden 
Kriterien entwickelt, wie Kirchenrecht aus-
gelegt und angewendet werden muss, dass 
es seine Funktion als Dienst für den Men-
schen erfüllen kann.
Wilhelm Rees, Kirchenrecht – Wegweisung 
zur ewigen Glückseligkeit? Zur Bedeutung 
rechtlicher Normen für das Heil des Men-
schen und der Kirche, in: Thomas H. Böhm /  
Nikolaus Wandinger (Hg.), Wenn alles aus 
ist – christliche Hoffnung angesichts von 
Tod und Weltende. Vorträge der fünften 
Innsbrucker Theologischen Sommertage 
2004, Wien 2005, 111–146. Die rechtlichen 
Bestimmungen werden in Beziehung ge-
setzt zu dem Anspruch, dass das Heil der 
Seelen als oberstes Gesetz in der katholi-
schen Kirche gilt.
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gliederung des Täters oder der Täterin In Verhalten Einhalt gebieten, Clas sich SC
Cie Gemeinschaft angestrebt werden.‘ DIe- SCH grundlegende 1Ichten der (;läubigen

richtet. In diesem Sinn ist Cie Exkom-gemeinschafts- und pers onenb ezogene
Zielrichtung der Strafe kommt 1M (jJesetz- munikation nicht infach eine ‚kalte” Aus-
buch der katholischen Kirche In der Be- der/des Betroffenen, sondern
stimmung ZU. USdrucK, wonach Uurc e1in Appell sie /ihn, ihre / seine „Ent-
Cie Strafe als dem allerletzten Mittel der scheidung überdenken und sein[/ihr)|

Verhalten andernKirche e1in entstandenes Ärgernis* beho-
ben, Cie Gerechtigkeit wiederhergestellt Auf den Punkt gebracht, lässt sich
und der Täter DZw. Cie Täterin gebessert mıt Von der dee und ONnzepti-
werden soll (C Und Cie SuDbs1d1Ää- her stellt Cie ExIistenz VO  u kirchlichen

Funktion der Strafe als allerletztes MiIt- trafen keinen Widerspruch ZUFK Liebe und
tel kommt besonders In 1355 CI ZU. Barmherzigkeit dar, sondern ist 1M egen-
usdruckK, Cie der / dem mıt einer euge- teil auch für eine Gemeinschaft der Liebe
strafe elegten Straftäterin / Straftäter den und Barmherzigkeit lebensnotwendig, IN -
Rechtsanspruch zusichert, Class re seiIne sofern kirchliche trafen „e1In Fehlverhal-
Strafe nachgelassen wird, sobald S1E DbzZzw. ten oder mögliche Fehlentwicklungen In

der Kirche überwinden wollen und Clasihre /seine Widersetzlichkeit aufgege-
ben hat, also ernsthaft eue zeigt. Ziel Je- Ziel aben, das esen der Kirche, clas ıIn
der kirchlichen Strafe ist CS, alle Hinder- der Liebe besteht, und Cie Lauterkeit ihres
NISsSeEe auf dem Weg ZUFK Gemeinschaft mıt Zeugnisses schützen “* DIe Ex1istenz e1-
Gott, dem Seelenheil der/des Einzelnen NCr Rechts- und Strafrechtsordnung rag

wesentlich Cdazu bel, Cdlass Cie Kirche ihreWwI1Ie auch der Gemeinschaft, beseitigen.
Das kommt auch ıIn den Strafmitteln ZU. Identität als Gemeinschaft der Liebe und
usdruckK, welche Cie katholische Kirche Barmherzigkeit bewahrt und In laubwür-
verwendet. Es sind ausschliefßlic. trafen iger e1se ihre Sendung erfifullen kann.
rein geistlicher alur, Clas el S1€ beste- Entscheiden: alur 1st, dass Recht nicht

verabsolutiert wird, Cdlass bei er otwen-hen In einem Entzug geistlicher (juter WwI1Ie
beispielsweise der Möglichkeit der Mitfei- digkeit VO  u Recht dessen Dienstfunktion

der Gottesdienste, des mpfangs VOoO  b Sa- nicht AaUS$S dem 1C gera' und Cie Rechts-
kramenten, der Wahrnehmung bestimm - ordnung nicht ZU. Selbstzweck WIrcl. Um
ter DIienste und Amter In der Kirche. Mıt Clas gewährleisten, I1US$S Cie Rechtsord-
ihnen 111 Cie katholische Kirche einem NUNg gestaltet se1IN, Class S1E „‚nich 1Ur

Vgl Johannes Gründel, Strafen un: Vergeben, 1N: Franz Böckle (He.) C'hristlicher Glaube ın
moderner Gesellschaft. Teilband 13, Freiburg Br -—-Basel-Wien 1958 1, 172 60, hier 128
ach KTaus Lüdicke, tTenzen der Tatstrafen, 1N: 13 8/3, Rdn (18 Erg.-Lfg., Juli 1992), 1st
eın Ärgernis „eiIne außerlich Wahrgenommene Folgewirkung der Straftat, Cdie darin besteht, Cdie
Ordnung der kirchlichen Gemeinschaft stOren, dass daraus geistlicher Schaden für Drıtte
entstehen kann  e
eier Kramer, Strafen ın einer Kirche, 1: Ludger Müller / Alfred Hierold Sahine Demel Tihero
Gerosa } eier Kramer (Ho.) „Strafrecht” ın einer Kirche der Liebe Notwendigkeit der Wider-
spruch (Kirchenrechtliche Bibliothek 9) Berlin 2006, Y—22, hier
Ebd.,
Vgl eb:
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gliederung des Täters oder der Täterin in 
die Gemeinschaft angestrebt werden.1 Die-
se gemeinschafts- und personenbezogene 
Zielrichtung der Strafe kommt im Gesetz-
buch der katholischen Kirche in der Be-
stimmung zum Ausdruck, wonach durch 
die Strafe als dem allerletzten Mittel der 
Kirche ein entstandenes Ärgernis2 beho-
ben, die Gerechtigkeit wiederhergestellt 
und der Täter bzw. die Täterin gebessert 
werden soll (c. 1341). Und die subsidiä-
re Funktion der Strafe als allerletztes Mit-
tel kommt besonders in c. 1358 CIC zum 
Ausdruck, die der / dem mit einer Beuge-
strafe belegten Straftäterin / Straftäter den 
Rechtsanspruch zusichert, dass ihre / seine 
Strafe nachgelassen wird, sobald sie bzw. 
er ihre / seine Widersetzlichkeit aufgege-
ben hat, also ernsthaft Reue zeigt. Ziel je-
der kirchlichen Strafe ist es, alle Hinder-
nisse auf dem Weg zur Gemeinschaft mit 
Gott, dem Seelenheil der / des Einzelnen 
wie auch der Gemeinschaft, zu beseitigen. 
Das kommt auch in den Strafmitteln zum 
Ausdruck, welche die katholische Kirche 
verwendet. Es sind ausschließlich Strafen 
rein geistlicher Natur, das heißt, sie beste-
hen in einem Entzug geistlicher Güter wie 
beispielsweise der Möglichkeit der Mitfei-
er der Gottesdienste, des Empfangs von Sa-
kramenten, der Wahrnehmung bestimm-
ter Dienste und Ämter in der Kirche. Mit 
ihnen will die katholische Kirche einem 

1	 Vgl. Johannes Gründel, Strafen und Vergeben, in: Franz Böckle (Hg.), Christlicher Glaube in 
moderner Gesellschaft. Teilband 13, Freiburg i. Br.–Basel–Wien 1981, 121–160, hier: 128 f.

2	 Nach Klaus Lüdicke, Grenzen der Tatstrafen, in: MK 1318/3, Rdn. 6 (18. Erg.-Lfg., Juli 1992), ist 
ein Ärgernis „eine äußerlich wahrgenommene Folgewirkung der Straftat, die darin besteht, die 
Ordnung der kirchlichen Gemeinschaft so zu stören, dass daraus geistlicher Schaden für Dritte 
entstehen kann.“

3	 Peter Krämer, Strafen in einer Kirche, in: Ludger Müller / Alfred E. Hierold / Sabine Demel / Libero 
Gerosa / Peter Krämer (Hg.) „Strafrecht“ in einer Kirche der Liebe: Notwendigkeit oder Wider-
spruch (Kirchenrechtliche Bibliothek 9), Berlin 2006, 9 – 22, hier: 18.

4	 Ebd., 16.
5	 Vgl. ebd., 17.

Verhalten Einhalt gebieten, das sich ge-
gen grundlegende Pflichten der Gläubigen 
richtet. In diesem Sinn ist z. B. die Exkom-
munikation nicht einfach eine „kalte“ Aus-
sperrung der / des Betroffenen, sondern 
ein Appell an sie / ihn, ihre / seine „Ent-
scheidung zu überdenken und sein[/ihr] 
Verhalten zu ändern“3.

Auf den Punkt gebracht, lässt sich so-
mit sagen: Von der Idee und Konzepti-
on her stellt die Existenz von kirchlichen 
Strafen keinen Widerspruch zur Liebe und 
Barmherzigkeit dar, sondern ist im Gegen-
teil auch für eine Gemeinschaft der Liebe 
und Barmherzigkeit lebensnotwendig, in-
sofern kirchliche Strafen „ein Fehlverhal-
ten oder mögliche Fehlentwicklungen in 
der Kirche überwinden wollen und das 
Ziel haben, das Wesen der Kirche, das in 
der Liebe besteht, und die Lauterkeit ihres 
Zeugnisses zu schützen“4. Die Existenz ei-
ner Rechts- und Strafrechtsordnung trägt 
wesentlich dazu bei, dass die Kirche ihre 
Identität als Gemeinschaft der Liebe und 
Barmherzigkeit bewahrt und in glaubwür-
diger Weise ihre Sendung erfüllen kann.5 
Entscheidend dafür ist, dass Recht nicht 
verabsolutiert wird, dass bei aller Notwen-
digkeit von Recht dessen Dienstfunktion 
nicht aus dem Blick gerät und die Rechts-
ordnung nicht zum Selbstzweck wird. Um 
das zu gewährleisten, muss die Rechtsord-
nung so gestaltet sein, dass sie „nicht nur 
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auf Gerechtigkeit, sondern auch auf Liebe nade, des Erbarmens und der unbeding-
und| Barmherzigkeit hin en ist  5 ten Versöhnung anzusehen denn

SCHLHEISLIC bezieht Cie Kirche ihr Selbst-
verständnis AaUs der gnädigen Zuwendung

DIT3 ı1e un Barmherzigkeıt Gottes””. Dementsprechend I1US$S sich In
Gottes als Letz  rıterium für der Kirche es Recht VO  b der Liebe und
das kırchliche ec Barmherzigkeit leiten lassen, und ZWaar

ohl bel der Ausgestaltung WwI1Ie auch bei
Nicht Clas Phänomen des Rechts steht 1M der Anwendung der rec.  1chen Bestim-
Widerspruch ZUFK Liebe und Barmherzig- mungen.“ Das dazu, Class 1M KOon-
keit, sondern Cie Art und e1ISE, mıt ihm nicht der Buchstabe des Gesetzes,;
umzugehen, kann In Widerspruch ZUFK LIe- sondern Cie dahinterstehende theologische
be und Barmherzigkeit geraten. 1eser ahrher der göttlichen Liebe und SE1INES
Widerspruch kann 1Ur vermieden WEI - Erbarmens verpflichtend 1sT. Liebe und
den, Wenn Recht und (GJesetz der Liebe und Barmherzigkeit werden dadurch allerdings
Barmherzigkeit dienen und nicht UMISC- keineswegs rec  1Ichen Instrumenten

Das können S1E Sarl nicht: denn clas ‚WUTF-
1ese Dienstifunktion des Rechts gilt de S1e In ihrem esen zerstören *. S1e sind

insbesondere für Cie Kirche, Cie sich als und bleiben vielmehr als ‚ethisches Motiv
Cie VO  b (jott gegründete Gemeinschaft der ZUFK Betätigung rec.  1cher eihoden und
Liebe und Barmherzigkeit versteht. Denn Instrumente In ichtung einer barmbher-
dieses Selbstverständnis zwangsläu- zigen Rechtsgestaltung und Rechtsanwen-
fig einer Rechtsordnung eigener Art, IN - dung darauf gerichtet, Class das Recht nicht
sofern Cie kirchliche Rechtsordnung CIS- ZU. Selbstzweck wird, sondern auf sein
tens nicht AaUS$S dem illen einer ehr- Ziel, Clas eil der Betroffenen, ausgerich-
heit hergeleitet wird, sondern AaUs der Of- tet Jleibt‘“ 10
fenbarung Gottes, und zweltens emzufol- (jenau diese Ausrichtung en kirchli-

chen Rechts auf Clas Seelenheil kann dannSC nicht 1Ur dem innerweltlichen, sondern
auch dem geistlichen Wohl der Menschen auch bedeuten und Cdazu führen, bel e1-
dienen soll. 1ese Eigenart bringt C4 mıt N objektiv schuldig gewordenen 1€:
sich, dass das Letztkriterium der Wahr- der kirchlichen Gemeinschaft na VOTr

heit des kirchlichen Rechts In der Of{ffenba- Recht“ walten und ihm Gerechtigkeit
LUuNng der Liebe und Barmherzigkeit (,ottes 1M christlichen Sinn widerfahren lassen.
In ESUS Christus ijeg Dementsprechend Das el aber eben gerade nicht, Class Cie
ist das Recht In der Kirche „als Recht der Na „gänzlic In den Bereich der Will-

Helmuth Pree, Kirchenrecht Uun: Barmherzigkeit. Rechtstheologische Uun: rechtstheoretische
Aspekte, 1n AKathK R 154 2015), 5/—-7/74, hier
KTaus Demmer, Moraltheologie Uun: Kirchenrecht. Eıne 1ICUE Allianz®, 1n Josef Römelt / Bruno
Hidber (Ho.) In C'hristus z u Leben befreit. Festschrift für Harıng, Freiburg i. Br —-Basel—
Wiıen 1992, 352-366, hier 354
Vgl Konrad Hartelt, Kirche Uun: Recht Überlegungen ZuUu!r theologischen Legltimlerung des KI1Ir-
chenrechts, 1n Bertram Pittner / Andreas Wollhald (He.) /eiten des Übergangs. Festschrift für

Friemel (Erfurter Theologische Studien 80), Le1pz1g 2000, 280 -286, hier 284
Helmuth Pree, Kirchenrecht Uun: Barmherzigkeit Anm.6),
Ebd
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auf Gerechtigkeit, sondern auch auf [Liebe 
und] Barmherzigkeit hin offen ist“6.

3	 Die Liebe und Barmherzigkeit 
Gottes als Letztkriterium für  
das kirchliche Recht

Nicht das Phänomen des Rechts steht im 
Widerspruch zur Liebe und Barmherzig-
keit, sondern die Art und Weise, mit ihm 
umzugehen, kann in Widerspruch zur Lie-
be und Barmherzigkeit geraten. Dieser 
Widerspruch kann nur vermieden wer-
den, wenn Recht und Gesetz der Liebe und 
Barmherzigkeit dienen und nicht umge-
kehrt.

Diese Dienstfunktion des Rechts gilt 
insbesondere für die Kirche, die sich als 
die von Gott gegründete Gemeinschaft der 
Liebe und Barmherzigkeit versteht. Denn 
dieses Selbstverständnis führt zwangsläu-
fig zu einer Rechtsordnung eigener Art, in-
sofern die kirchliche Rechtsordnung ers-
tens nicht aus dem Willen einer Mehr-
heit hergeleitet wird, sondern aus der Of-
fenbarung Gottes, und zweitens demzufol-
ge nicht nur dem innerweltlichen, sondern 
auch dem geistlichen Wohl der Menschen 
dienen soll. Diese Eigenart bringt es mit 
sich, dass das Letztkriterium der Wahr-
heit des kirchlichen Rechts in der Offenba-
rung der Liebe und Barmherzigkeit Gottes 
in Jesus Christus liegt. Dementsprechend 
ist das Recht in der Kirche „als Recht der 

6	 Helmuth Pree, Kirchenrecht und Barmherzigkeit. Rechtstheologische und rechtstheoretische 
Aspekte, in: AKathKR 184 (2015), 57–74, hier: 63.

7	 Klaus Demmer, Moraltheologie und Kirchenrecht. Eine neue Allianz?, in: Josef Römelt / Bruno 
Hidber (Hg.), In Christus zum Leben befreit. Festschrift für B. Häring, Freiburg i. Br.–Basel–
Wien 1992, 352 – 366, hier: 354.

8	 Vgl. Konrad Hartelt, Kirche und Recht. Überlegungen zur theologischen Legitimierung des Kir-
chenrechts, in: Bertram Pittner / Andreas Wollbold (Hg.), Zeiten des Übergangs. Festschrift für  
F. G. Friemel (Erfurter Theologische Studien 80), Leipzig 2000, 280  – 286, hier: 284. 

9	 Helmuth Pree, Kirchenrecht und Barmherzigkeit (Anm.6), 67.
10	 Ebd.

Gnade, des Erbarmens und der unbeding-
ten Versöhnung anzusehen […], denn 
schließlich bezieht die Kirche ihr Selbst-
verständnis aus der gnädigen Zuwendung 
Gottes“7. Dementsprechend muss sich in 
der Kirche alles Recht von der Liebe und 
Barmherzigkeit leiten lassen, und zwar so-
wohl bei der Ausgestaltung wie auch bei 
der Anwendung der rechtlichen Bestim-
mungen.8 Das führt dazu, dass im Kon-
fliktfall nicht der Buchstabe des Gesetzes, 
sondern die dahinterstehende theologische 
Wahrheit der göttlichen Liebe und seines 
Erbarmens verpflichtend ist. Liebe und 
Barmherzigkeit werden dadurch allerdings 
keineswegs zu rechtlichen Instrumenten. 
Das können sie gar nicht; denn das „wür-
de sie in ihrem Wesen zerstören“9. Sie sind 
und bleiben vielmehr als „ethisches Motiv 
zur Betätigung rechtlicher Methoden und 
Instrumente in Richtung einer barmher-
zigen Rechtsgestaltung und Rechtsanwen-
dung darauf gerichtet, dass das Recht nicht 
zum Selbstzweck wird, sondern auf sein 
Ziel, das Heil der Betroffenen, ausgerich-
tet bleibt“10.

Genau diese Ausrichtung allen kirchli-
chen Rechts auf das Seelenheil kann dann 
auch bedeuten und dazu führen, bei ei-
nem objektiv schuldig gewordenen Glied 
der kirchlichen Gemeinschaft „Gnade vor 
Recht“ walten und ihm so Gerechtigkeit 
im christlichen Sinn widerfahren zu lassen. 
Das heißt aber eben gerade nicht, dass die 
Gnade „gänzlich in den Bereich der Will-

Demel / Kirchenrecht nahe bei den Menschen
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küur verwliesen und Cie Aussage vertretien notwendiger Bestandteil der Gerechtig-
werden darf, Class C4 In jedem Fall )ge_ keit, dass eine r1gorose Anwendung des
rechter‘ Sel, der Naı den Vorrang VOTL der Rechts als „ungerecht” gilt.”
Anwendung des Rechts eiINzZUraumen 11 Wo dieser Grundsatz VO  b der LIe-

Fur jede andere Rechtsordnung, insbe- be und Barmherzigkeit als Letztkriterium
sondere für eine staatliche Rechtsordnung, nicht beherzigt wird, wird Recht oft r1g0-
ist diese ogi der na VOTL Recht“ als rüS, 1eblos und unbarmherzig Se1 C4 ıIn
eine mögliche Ausdrucksform der Gerech- der Formulierung VO  u Rechtsnormen, Sel
tigkeit DbzZzw. Liebe und Barmherzigkeit, also CS In ihrer Auslegung oder ıIn ihrer AÄAnwen-
nicht als (‚egensatz, sondern als Teilaspekt dung Deshalb I1US$S In der Kirche Recht
oder Sarl Synonym für Gerechtigkeit'“ formuliert, ausgelegt und angewendet WECI -

denkbar. Hıer mMuUsSsSen der Gerechtigkeit den, Cdlass C4 WwI1Ie C4 aps Johannes Paul IL
Sahnz andere alsstabe zugrunde gelegt formuliert hat „der Liebe, der (ına-
werden. In einer staatlichen Rechtsord- de und dem Charisma Vorrang eiInNnraum
NUuNg I1US$S „Gerechtigkeit” sehr allgemein und gleichzeitig deren geordneten Fort-

schritt 1M Leben der kirchlichen (Jemeln-und Cdamıt inhaltsdaunn definiert werden,
Cdamıt S1€ VO  b en Burgerinnen und Bur- schaft WIE auch der einzelnen Menschen,
SCIN jedweder Weltanschauung, Wert- Cie ihr angehören, erleichtert  “16_ Soll Cie
und Moralvorstellung akzeptiert WITrCL. In Kirche en Versagens ihrer Glieder
der Rechtsordnung der katholischen KIr- als eine Kirche der Liebe und Barmherzig-
che ist „Gerechtigkeit” dagegen sehr kon- keit erfahren werden, I1US$S euilic. WECI -

kret und inhaltsreich definiert, weil S1€ auf den, Cdlass Cie kirchliche Rechtsordnung e1in
Clas gemeinsame Bekenntnis des katholi- zweifaches Ziel verfolgt: „S1e I1US$S dazu
schen auDens der Glieder ezug nımmt beitragen, Cie Identität der Kirche aNSC-
und nehmen muss. Daher verlangt „Ge- sichts des möglichen Versagens ihrer Gilie-
rechtigkeit” der katholischen Kirche, der schützen, und diesen zugleic. Wege
Evangelium und der christlichen Sittenleh- der Umkehr eröffnen. Wenn und Cles

Ma{iß nehmen,!“ während S1E 1M Staat beachtet wird, kann In den 1C. kommen,
Cie Gewährleistung der Gleichbehandlung Class die kirchliche Rechtsordnung auch

mıt ihren Sanktionen und strafrechtlichen
und Cie Rechtssicherheit ordert. In der Bestimmungen notwendig ist und kei-
Rechtsordnung des Staates wird er Nen Widerspruch einer Kirche der LIe-

WwI1Ie Liebe, Barmherzigkeit und (na- be darstellt Liebe ist dann kein Überbau,
de als „eine nicht notwendige Ausnahme VO  b aufßen der kirchlichen Rechtsordnung
VO Recht“ verstanden, In der Rechtsord- gleichsam aufgesetzt, sondern ihr letz-
NUuNg der katholischen Kirche dagegen als tes Ziel und ihre höchste Vollendung, weil

11 MAarcus Nelles, Summum 1US in]urlia*® Eiıne kanonistische Untersuchung zu Verhältnis
VOo  3 Einzelfallgerechtigkeit Uun: Rechtssicherheit 1mmM Recht der Kirche Münchener Theologische
Studien. Kanonistische Abteilung 59), St. (Ittilien 2004, 245
Vgl eb: 2744
Vgl eb: 115
Vgl eb: 128
Vgl eb: 334
Johannes aul {4., Apostolische Konstitution Sacrade disciplinae [eges VOo Januar 1983, lat.-
dt., 1N: 1C/ 1983, A—-ÄAVII, hier
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kür verwiesen und die Aussage vertreten 
werden darf, dass es in jedem Fall stets ,ge-
rechter‘ sei, der Gnade den Vorrang vor der 
Anwendung des Rechts einzuräumen“11.

Für jede andere Rechtsordnung, insbe-
sondere für eine staatliche Rechtsordnung, 
ist diese Logik der „Gnade vor Recht“ als 
eine mögliche Ausdrucksform der Gerech-
tigkeit bzw. Liebe und Barmherzigkeit, also 
nicht als Gegensatz, sondern als Teilaspekt 
oder gar Synonym für Gerechtigkeit12 un-
denkbar. Hier müssen der Gerechtigkeit 
ganz andere Maßstäbe zugrunde gelegt 
werden. In einer staatlichen Rechtsord-
nung muss „Gerechtigkeit“ sehr allgemein 
und damit inhaltsdünn definiert werden, 
damit sie von allen Bürgerinnen und Bür-
gern jedweder Weltanschauung, Wert- 
und Moralvorstellung akzeptiert wird. In 
der Rechtsordnung der katholischen Kir-
che ist „Gerechtigkeit“ dagegen sehr kon-
kret und inhaltsreich definiert, weil sie auf 
das gemeinsame Bekenntnis des katholi-
schen Glaubens der Glieder Bezug nimmt 
und nehmen muss.13 Daher verlangt „Ge-
rechtigkeit“ in der katholischen Kirche, am 
Evangelium und der christlichen Sittenleh-
re Maß zu nehmen,14 während sie im Staat 
die Gewährleistung der Gleichbehandlung  
 
und die Rechtssicherheit fordert. In der 
Rechtsordnung des Staates wird daher so 
etwas wie Liebe, Barmherzigkeit und Gna-
de als „eine nicht notwendige Ausnahme 
vom Recht“ verstanden, in der Rechtsord-
nung der katholischen Kirche dagegen als 

11	 Marcus Nelles, Summum ius summa iniuria? Eine kanonistische Untersuchung zum Verhältnis 
von Einzelfallgerechtigkeit und Rechtssicherheit im Recht der Kirche (Münchener Theologische 
Studien. Kanonistische Abteilung 59), St. Ottilien 2004, 245.

12	 Vgl. ebd., 244.
13	 Vgl. ebd., 118.
14	 Vgl. ebd., 128.
15	 Vgl. ebd., 334.
16	 Johannes Paul II., Apostolische Konstitution Sacrae disciplinae leges vom 25. Januar 1983, lat.-

dt., in: CIC/1983, IX– XXVII, hier: XIX.

notwendiger Bestandteil der Gerechtig-
keit, so dass eine rigorose Anwendung des 
Rechts als „ungerecht“ gilt.15

Wo dieser Grundsatz von der Lie-
be und Barmherzigkeit als Letztkriterium 
nicht beherzigt wird, wird Recht oft rigo-
ros, lieblos und unbarmherzig – sei es in 
der Formulierung von Rechtsnormen, sei 
es in ihrer Auslegung oder in ihrer Anwen-
dung. Deshalb muss in der Kirche Recht so 
formuliert, ausgelegt und angewendet wer-
den, dass es – wie es Papst Johannes Paul II.  
formuliert hat – „der Liebe, der Gna-
de und dem Charisma Vorrang einräumt 
und gleichzeitig deren geordneten Fort-
schritt im Leben der kirchlichen Gemein-
schaft wie auch der einzelnen Menschen, 
die ihr angehören, erleichtert“16. Soll die 
Kirche trotz allen Versagens ihrer Glieder 
als eine Kirche der Liebe und Barmherzig-
keit erfahren werden, muss deutlich wer-
den, dass die kirchliche Rechtsordnung ein 
zweifaches Ziel verfolgt: „Sie muss dazu 
beitragen, die Identität der Kirche ange-
sichts des möglichen Versagens ihrer Glie-
der zu schützen, und diesen zugleich Wege 
der Umkehr eröffnen. Wenn und wo dies 
beachtet wird, kann in den Blick kommen, 
dass die kirchliche Rechtsordnung auch 
mit ihren Sanktionen und strafrechtlichen 
Bestimmungen notwendig ist und kei-
nen Widerspruch zu einer ‚Kirche der Lie-
be‘ darstellt. Liebe ist dann kein Überbau, 
von außen der kirchlichen Rechtsordnung 
gleichsam aufgesetzt, sondern ihr letz-
tes Ziel und ihre höchste Vollendung, weil  
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es Recht In der Liebe aufgehoben und suchen und diese tragen‘ Ist S1E be-
bewahrt ist. ] 7 reıt bereuen, Was bereuen ist, und

Spätestens dieser Stelle kommt Cie wleder gul machen, Was wleder gul SC
Frage auf: Und Was el das 1U  b für Cie macht werden kann? Identifiziert sich Cie
eiNgangs genannten Beispiele des Religi- Person genere mıt der Gemeinschaft der
onslehrers mıt ziviler Scheidung und Wle- Kirche? Ruft S1e Unruhe und Ärgernis In
derheirat, der Frauen, Cie sich Prileste- der Gemeinschaft hervor? Wird Urc Cie
rinnen weihen lassen aben, und der Frau, entsprechende kirchliche alsnahme oder
die abgetrieben hat, auf der einen Seılte, gerade 1M Gegenteil Uurc keine entspre-
und für den schikanierenden Religions- chende kirchliche alsnahme Cie persön-
lehrer, Cie Bordellbesitzerin, den Pfarrer, 1C. Glaubwürdigkeit und die der Kirche
der Cie Miınıstranten seltsam berührt, auf beeinträchtigt? Durch welches TIun oder
der anderen Selite® So nachvollziehbar der Unterlassen wird Clas Seelenheil der betro(f-
Wunsch ist, Cie allgemeinen Überlegun- fenen Person WwI1Ie der Gemeinschaft mehr
sCcHh Liebe und Recht auf diese Ooder gefördert?®

In einem konkreten Fall ahe beimdere konkrete anzuwenden, kann
hier nicht r{ullt werden. Denn w anl SC Menschen se1nN, also Liebe, Barmher-
Nau rechtliche Mafßnahmen Cie Liebe und zigkeit und Recht zusammenzuhalten und
Barmherzigkeit schützen und wann SC nicht gegeneinander auszuspielen, kann
Nau umgekehrt Cie Liebe und Barmherzig- nicht abstrakt bestimmt werden, SO1I1-

keit VOTL rec  1Ichen Ma{fßnahmen geschützt dern verlangt immer einen detaillierten
werden mMussen, verlangt e1in SOTSSaILCS Abwägungsprozess. Das ist Cie Kehrsei-
Abwägen der konkreten Einzelumstände. der Tatsache, dass das Nahe-beim-Men-
Jede allgemeine Aufzählung VO  b Krıterlien schen-Sein, Cdlass Liebe, Barmherzigkeit

und Recht „keine absoluten, sondernwurde Cie notwendige Flexibilitä VO  b LIe-
be, Barmherzigkeit und Recht unsachge- lationale Größen sind| Cie der Men-
mä{fß einengen und dem Missverständnis schen willen dUSSCWOSCHL als 1ele einer
einer falsch verstandenen Kasuistik VOTr- lus anımarum dienenden Lösung uzufüh-

18SC eisten. DIe Praxistauglichkeit der Ten Sind.
Zusammengehörigkeit VO  b Liebe, arm-
herzigkeit und Recht kann er aDSCHIE-
Bend 1Ur Urc. einNIge Orientierungsfra- DIe Autorin: Sabine Demel, geb 1962, ist
sCcHh aufgezeigt werden: elche Ursachen promovierte und habilitierte Theologin und
liegen dem Handeln zugrunde® Ist CS selbst setit 199/ Professorin für Kirchenrecht der
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alles Recht in der Liebe aufgehoben und 
bewahrt ist.“17

Spätestens an dieser Stelle kommt die 
Frage auf: Und was heißt das nun für die 
eingangs genannten Beispiele des Religi-
onslehrers mit ziviler Scheidung und Wie-
derheirat, der Frauen, die sich zu Prieste-
rinnen weihen lassen haben, und der Frau, 
die abgetrieben hat, auf der einen Seite, 
und für den schikanierenden Religions-
lehrer, die Bordellbesitzerin, den Pfarrer, 
der die Ministranten seltsam berührt, auf 
der anderen Seite? So nachvollziehbar der 
Wunsch ist, die allgemeinen Überlegun-
gen zu Liebe und Recht auf diese oder an-
dere konkrete Fälle anzuwenden, er kann 
hier nicht erfüllt werden. Denn wann ge-
nau rechtliche Maßnahmen die Liebe und 
Barmherzigkeit schützen und wann ge-
nau umgekehrt die Liebe und Barmherzig-
keit vor rechtlichen Maßnahmen geschützt 
werden müssen, verlangt ein sorgsames 
Abwägen der konkreten Einzelumstände. 
Jede allgemeine Aufzählung von Kriterien 
würde die notwendige Flexibilität von Lie-
be, Barmherzigkeit und Recht unsachge-
mäß einengen und dem Missverständnis 
einer falsch verstandenen Kasuistik Vor-
schub leisten. Die Praxistauglichkeit der 
Zusammengehörigkeit von Liebe, Barm-
herzigkeit und Recht kann daher abschlie-
ßend nur durch einige Orientierungsfra-
gen aufgezeigt werden: Welche Ursachen 
liegen dem Handeln zugrunde? Ist es selbst 
ein Verstoß gegen die Liebe und Barmher-
zigkeit? Ist es Versagen oder persönliches 
Ablehnen eines Grundsatzes, einer Lehre  
oder Regelung? Wie beurteilt die Person 
selbst ihre Tat bzw. ihr Verhalten? Ist sie 
bereit, nach ihrem Teil der Verantwortung 

17	 Peter Krämer, Strafen in einer Kirche (Anm. 3), 22.
18	 Thomas Schüller, Das Heil der Gläubigen im Blick. Barmherzigkeit als Prinzip der Rechtsanwen-

dung, in: Norbert Glöckener (Hg.), Barmherzigkeit verändert. Facetten eines lebensbereichern-
den Weges, Münster 2008, 181–196, hier: 194.

zu suchen und diese zu tragen? Ist sie be-
reit zu bereuen, was zu bereuen ist, und 
wieder gut zu machen, was wieder gut ge-
macht werden kann? Identifiziert sich die 
Person generell mit der Gemeinschaft der 
Kirche? Ruft sie Unruhe und Ärgernis in 
der Gemeinschaft hervor? Wird durch die 
entsprechende kirchliche Maßnahme oder 
gerade im Gegenteil durch keine entspre-
chende kirchliche Maßnahme die persön-
liche Glaubwürdigkeit und die der Kirche 
beeinträchtigt? Durch welches Tun oder 
Unterlassen wird das Seelenheil der betrof-
fenen Person wie der Gemeinschaft mehr 
gefördert?

In einem konkreten Fall nahe beim 
Menschen zu sein, also Liebe, Barmher-
zigkeit und Recht zusammenzuhalten und 
nicht gegeneinander auszuspielen, kann 
nicht abstrakt bestimmt werden, son-
dern verlangt immer einen detaillierten 
Abwägungsprozess. Das ist die Kehrsei-
te der Tatsache, dass das Nahe-beim-Men-
schen-Sein, dass Liebe, Barmherzigkeit 
und Recht „keine absoluten, sondern re-
lationale Größen [sind], die um der Men-
schen willen ausgewogen als Ziele einer sa-
lus animarum dienenden Lösung zuzufüh-
ren sind.“18

Die Autorin: Sabine Demel, geb. 1962, ist 
promovierte und habilitierte Theologin und 
seit 1997 Professorin für Kirchenrecht an der 
Fakultät für Katholische Theologie der Uni-
versität Regensburg; Publikationen: Frauen 
und kirchliches Amt. Grundlagen – Grenzen –  
Möglichkeiten, Freiburg i. Br.–Basel–Wien 
2021 (3. erweiterte Auflage); „Wenn eure 
Gerechtigkeit nicht weit größer ist …“ (Mt 
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